
Diginar: „Arbeitsverhältnisse beenden – Verhaltensbedingte

Kündigung und Abmahnung“ – am 28.04.2026 von 10.00 bis 12.00

Uhr – gleich anmelden!

Wir freuen uns, Ihnen nach längerer Pause unser beliebtes Diginar zu einem

Dauerbrenner im Arbeitsrecht anbieten zu können – der verhaltensbedingten

Kündigung und ihren Voraussetzungen.

Vermeiden Sie Unsicherheiten, Rechtsfehler und kostspielige gerichtliche

Auseinandersetzungen und entscheiden Sie künftig souverän:

Wann ist eine Abmahnung angemessen und/oder erforderlich?

Wie viele Abmahnungen sollten erteilt werden?

Welche Form- und Fristenregelungen gelten für Abmahnungen?

In welchen Fällen ist eine Abmahnung entbehrlich?

Was gilt es für eine erfolgreiche verhaltensbedingte Kündigung zu

berücksichtigen?

Das Diginar stellt die Grundzüge der ständigen Rechtsprechung anschaulich

dar und gibt dem Praktiker Empfehlungen zur Vermeidung streitiger

Auseinandersetzungen.

Wie immer gibt es ein aussagefähiges Skript zum Nachlesen und Zeit für Ihre

Fragen.

Bequem von Ihrem Computer aus am Dienstag, dem 28. April von 10.00 bis

12.00 Uhr für nur 39,00 Euro pro Person – die Teilnehmerzahl ist begrenzt,

deshalb gleich anmelden!

Schreiben Sie dafür einfach eine Mail an: diginare@bpa-arbeitgeberverband.de

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung Ihre Mitgliedsnummer beim bpa

Arbeitgeberverband sowie den/die Namen der teilnehmenden Person/en an.

Wir freuen uns auf Sie!
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Diginar: „Praxistipps für die rechtssichere Umsetzung der neuen

Pflegearbeitsbedingungenverordnung“ – am 07.05.2026, von 10.00

bis 12.00 Uhr – jetzt anmelden!

Am 15. Januar wurde die mittlerweile siebte Pflegearbeitsbedingungenverordnung

(PflegeArbbV) im Bundesanzeiger veröffentlicht, die am 1. Juli 2026 in Kraft treten

wird. Dass der Pflegemindestlohn ab Juli 2026 erneut schrittweise angehoben wird,

konnten Sie bereits unserem Newsticker und zahlreichen Pressemitteilungen

entnehmen. Die Pflegearbeits-bedingungenverordnung geht jedoch weit über die

Regelung eines Pflegemindestlohns hinaus.

Dieses Diginar nimmt die PflegeArbbV noch einmal gründlich und umfassend aus

der Sicht von Praktikern, die regelmäßig Arbeitsverträge gestalten, unter die Lupe.

Welchen Mitarbeitern muss der Pflegemindestlohn überhaupt gezahlt werden?

Welche Fälligkeit muss beim Pflegemindestlohn beachtet werden? Was regelt die

PflegeArbbV in Bezug auf Bereitschaftsdienste, Rufbereitschaften, Mehrurlaub,

das Führen eines Arbeitszeitkontos? Welche Bestandteile der Vergütung sind auf

den Pflegemindestlohn anrechenbar?

Auf diese und weitere Fragen geht das Diginar intensiv ein und gibt dem Praktiker

Empfehlungen für eine rechtssichere Ausgestaltung von Arbeitsverträgen. Darüber

hinaus ordnen wir die Regelungen im Kontext der seit September 2022 geltenden

Tariftreueregelung nach §§ 72, 82c SGB XI für Sie ein.

Bequem von Ihrem Computer aus am Donnerstag, dem 7. Mai 2026 von 10.00

bis 12.00 Uhr für nur 39,00 Euro pro Person – die Teilnehmerzahl ist begrenzt,

deshalb gleich anmelden!

Schreiben Sie dafür einfach eine Mail an:

diginare@bpa-arbeitgeberverband.de

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung Ihre Mitgliedsnummer beim bpa

Arbeitgeberverband sowie den/die Namen der teilnehmenden Person/en an.

Wir freuen uns auf Sie!
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